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Bürgermeisterin der
Gemeinde Lend
Lend 41
5651 Lend



	Lend, 

ANTRAG
auf Urnenbeisetzung/Urnenverwahrung außerhalb eines Friedhofes, Urnenhaines oder einer Urnenhalle gem. § 21 Absatz 3 des Salzburger Leichen-und Bestattungsgesetzes 1986;


Antragsteller/in
	Akadem. Grad
	

	Vorname
	

	Familienname
	

	Geburtsdatum
	

	Geschlecht
	

	Adresse, Kontakt
	

	Straße
	

	Hausnummer
	

	Postleitzahl
	

	Ort
	

	Telefon, Fax, E-Mail;
	

	
	




Die Urne enthält die Asche der/des Verstorbenen
	Akadem. Grad
	

	Vorname
	

	Familienname
	

	Ort
	

	Geboren am:
	

	Verstorben am:
	



Die Urne wird beigesetzt, bzw. verwahrt auf der Liegenschaft
	Straße, Hausnummer
	

	Postleitzahl, Ort
	

	Katastralgemeinde
	

	Eigentümer bzw. Mieter
der Liegenschaft;
	

	Telefon, Fax, E-Mail;
	

	
	

	
	






Anmerkungen:
Gemäß § 21 Abs. 3 des Salzburger Leichen-und Bestattungsgesetzes 1986 kann die die Asche enthaltende Urne auch außerhalb eines Friedhofes, eines Urnenhaines oder einer Urnenhalle beigesetzt werden. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die beabsichtigte Beisetzung- bzw. Verwahrungsart nicht gegen den öffentlichen Anstand verstößt.
Gemäß § 78 Abs. 3 des AVG 1991, BGBl. 51/1991 i.d.g.F. sind Gebühren zu entrichten (lt. der geltenden Landes – und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung und Bundesgebührengesetz).
Der Bescheid erlischt bei Verkauf der Liegenschaft bzw. Auflösung des Mietverhältnisses. Die Urne ist in diesem Fall in einem Friedhof, in einem Urnenhain oder in einer Urnenhalle beizusetzen, es sei denn, dass anderweitige Bewilligungen erwirkt werden.




Ort, Datum								Unterschrift
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